
1. Allgemeine Richtlinien
– Ab 21 Uhr müssen die Haustüre und alle übrigen 

ins Freie führenden Türen geschlossen sein.
– Achten Sie auf Ordnung und Sauberkeit in der 

Wohnung, im Keller und im Estrichabteil. Auch 
alle übrigen Räume sowie die Umgebung des 
Hauses sollten sich stets in ordentlichem Zu-
stand befinden. Dafür sind alle Bewohnerinnen 
und Bewohner mitverantwortlich.

– Deponieren Sie im Treppenhaus, in gemeinsam 
genutzten Räumen, in Durchgängen und rund 
ums Haus keine Gegenstände wie Möbel,  
Schuhe, Kinderwagen, Spielzeug, Motor- und 
Fahrräder und Kehrichtsäcke oder andere  
private Dinge. Auch nicht vorübergehend.

– Schütteln Sie Tischtücher, Teppiche, Teppich-
vorleger, Staubtücher, Staubwedel sowie Besen 
oder Flaumer nicht aus Fenstern und Balkonen 
oder im Treppenhaus aus.

– Hängen Sie auf Balkonen, vor Fenstern, an Sto-
ren oder Rollladen-Ausstellern keine Wäsche, 
Kleider oder andere Dinge auf. Erlaubt ist das 
Trocknen einzelner Kleidungsstücke auf Bal- 
konen, wenn eine entsprechende hauseigene  
Vorrichtung vorhanden ist.

– Stellen Sie auf Balkonen keine Gegenstände  
wie beispielsweise Möbel oder Verkleidungen 
auf, die höher sind als die Balkonbrüstung.

– Werfen Sie keine Gegenstände aus den  
Fenstern oder von Balkonen respektive Terras-
sen ins Freie. 

– Unterlassen Sie das Füttern von Vögeln von 
Fenstern oder Balkonen.

– Grillieren Sie nicht auf Freiflächen und auf  
Balkonen, ausser an den von der Verwaltung 
eingerichteten Feuerstellen.

2. Ruhezeiten
Ab 22.00 bis 07.00 Uhr gilt Nachtruhe. Bitte respek-
tieren Sie das Ruhebedürfnis Ihrer Nachbarinnen 
und Nachbarn. Vermeiden Sie auch in den übrigen 
Zeiten übermässigen Lärm. 

Bitte halten Sie sich an folgende Regeln:  
– Duschen und Badewanne füllen: frühestens  

ab 06.00 Uhr bis spätestens 22.00 Uhr 
– Staubsaugen, Hämmern, Bohren und andere  

geräuschvolle Tätigkeiten: nur an Werktagen von 
08.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 20.00 Uhr

– Lautstärke Radio, TV und Musikinstrumente:  
bei offenen Fenstern oder Balkontüren so  
regulieren, dass die Nachbarn nicht gestört  

werden; übermässige Lautstärke auch bei ge-
schlossenen Fenstern und Türen vermeiden

– Musizieren: maximal je eine Stunde zwischen 
09.00 und 12.00 Uhr sowie zwischen 14.00  
und 20.00 Uhr; kein Musizieren an Sonn- und  
allgemeinen Feiertagen

– Waschen und Trocknen: Benützung der Wasch- 
maschinen und Tumbler in Gemeinschaftswasch- 
küchen sowie in der Wohnung (falls vorhanden) 
frühestens ab 07.00 bis spätestens 21.00 Uhr

– Kinder: Das Spielen in Treppenhäusern, Gängen 
und gemeinsam genutzten Räumen ist nicht  
gestattet.

In Zweifelsfällen gelten die Lärmschutz-Vorschriften 
der örtlichen Behörden.

3. Waschküche, Trockenräume
Falls vorhanden, beachten Sie bitte die separate 
Waschküchenordnung.

4. Lift
Bitte beachten Sie die im Lift angeschlagenen  
Sicherheitsvorschriften und halten Sie die Liftanlage 
sauber. Kindern unter 10 Jahren ist die Benützung 
des Lifts nur in Begleitung Erwachsener gestattet.

5. Heizungs- und Warmwasserleitungen
Um ein Einfrieren der Leitungen und Radiatoren zu 
verhindern, dürfen sämtliche Räume bei Frostgefahr 
nur für kurze Zeit gelüftet und die Radiatoren nicht 
ganz abgestellt werden. Bitte halten Sie sich auch 
bei Abwesenheit an diese Vorschrift. 

6.	 Grünflächen,	Spielplätze	und	weitere	Freiräume
Für die Benützung halten Sie sich bitte an die Vor- 
gaben der Verwaltung und die Anweisungen des Haus- 
warts. Fussball spielen ist nur auf den dafür vorgese-
henen, entsprechend gekennzeichneten Grünflächen 
erlaubt. 

Decken Sie Sandkästen rasch ab, wenn die Kinder 
mit dem Spielen aufgehört haben. Sandkästen sind 
beliebte Katzenklos.

Ist die Pflege der Aussenräume Sache der Mieterin-
nen und Mieter, gilt die separate Gartenordnung.

7.  Haustiere
Das Halten von Haustieren erfordert eine schriftliche 
Zustimmung der Verwaltung. Eine erteilte Zustim-
mung kann nach freiem Ermessen der Verwaltung  
jederzeit widerrufen werden. 
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Geschätzte Mieterinnen, geschätzte Mieter 
Das Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus erfordert bestimmte Regeln und gegenseitige Rück-
sichtnahme. Vorliegende Hausordnung ist ein Leitfaden und Bestandteil des Mietvertrages. Im Sinne eines 
sorgsamen Umgangs mit den Nachbarn und der Liegenschaft, bitten wir Sie sich an diese Hausordnung zu 
halten. So tragen Sie zu einem angenehmen Wohnklima bei, von dem alle profitieren. Abweichungen bei 
einzelnen Punkten sind ausnahmsweise möglich.



8. Kehrricht
Der Haushaltkehrricht ist in verschlossenen, den 
behördlichen Vorschriften entsprechenden Plastik-
säcken zu deponieren – sofern vorhanden in Con-
tainern. Für sperrige Abfälle sind die Weisungen  
der Gemeinde und der Verwaltung zu beachten. 
Metallgegenstände, Glasflaschen und anderer Son-
dermüll ist bei den offiziellen Sammelstellen abzu-
geben. Sofern Kompostiercontainer vorhanden 
sind, ist der kompostierbare Abfall in diesen Con- 
tainer zu deponieren. 

9.		 Autoeinstellhalle	und	Besucherparkplätze
Die Besucherparkplätze sind ausschliesslich für die 
kurzfristige Benützung durch Besucherinnen und 
Besucher reserviert. Mieterinnen und Mietern ist 
das Abstellen von Fahrzeugen auf diesen Plätzen 
nicht gestattet.

Falls eine Autoeinstellhalle vorhanden ist, beachten 
Sie bitte die separate Benützungsordnung.

Aus Sicherheitsgründen ist Kindern das Spielen in 
der Autoeinstellhalle untersagt.

10.	Fahrverbote
Auf den Fussgängerwegen innerhalb der Siedlung 
und in den Laubengängen gilt für Motorfahrzeuge 
und Fahrräder absolutes Fahrverbot. Bitte respek-
tieren Sie dieses der Sicherheit zuliebe.

11. Unterhalt und Reinigung
Sauberkeit schafft Wohlbefinden. Pflegen Sie Ihre 
Wohnung regelmässig und lassen Sie allfällige Schä-
den möglichst rasch und professionell beheben. 

Reinigen Sie Badewannen und Duschtassen nicht 
mit scharfen Mitteln. Verwenden Sie keine glasur- 
angreifenden Badezusätze. 

Entsorgen Sie in Waschbecken und WCs keine  
Abfälle. 

Achten Sie darauf, dass Bodenabläufe und Abfluss-
rinnen auf Balkonen respektive Terrassen nicht  
verstopft sind.

Ziehen Sie bei Gewittergefahr Sonnenstoren, Roll- 
läden und Lamellenstoren hoch. Ziehen Sie Sonnen-
storen nicht nass ein. Hat der Regen bereits einge-
setzt, lassen Sie die Storen trocknen, sobald dies 
wieder möglich ist. Bedenken Sie, dass Sie für allfälli-
ge Schäden bei Nichtbeachtung dieser Vorgaben 
haftbar gemacht werden können.

Je nach Mietvertrag sind Sie auch für die Reinigung 
des Bereichs vor Ihrer Wohnungstür, der Treppe,  
des Zwischenbodens, des Treppengeländers und  
des Treppenhausfensters verantwortlich. Sorgen  
Sie für eine Stellvertretung, wenn Sie diese Arbeiten 
wegen Ferienabwesenheit oder im Krankheitsfall 
nicht gemäss Reinigungsplan ausführen können.
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